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Fit für die Prüfung in 2015!

Die Übungsklausuren in diesem Buch dienen als letzter Test vor der Prüfung. 
Orientiert an den Original-Prüfungsaufgaben entsprechen sie dem Schwierigkeits-
grad, der bundeseinheitlich von den Steuerberaterkammern erwartet wird und 
basieren auf dem für die Prüfung 2015 relevanten Rechtsstand. Detaillierte Lösun-
gen mit Hinweisen zur Punktevergabe ermöglichen eine ideale Erfolgskontrolle unter 
Prüfungsbedingungen. 

Abgerundet wird dieses Buch durch die vorangestellten „Fragen und Antworten“, 
die den Einstieg erleichtern und die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung unter-
stützen. 

Die Neuaufl age wurde sorgfältig überarbeitet und aktualisiert. Die Prüfungs sätze ba-
sieren unter Berücksichtigung der EStR 2012 auf dem Veranlagungszeitraum 2014 
und in der Umsatzsteuer auf dem Veranlagungszeitraum 2015. Somit ist diese Auf-
lage optimal für die Prüfungen in 2015 geeignet.
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Vorwort
Die vorliegenden acht rbungsklausuren (PrÅfungssmtze) sollen vor der PrÅfung zum
Steuerfachwirt(in) als letzter Test dienen. Hiermit kann geÅbt werden die zur Ver-
fÅgung stehende PrÅfungszeit optimal zu nutzen, denn nur durch Bearbeiten von
Klausuren – durch Simulieren der PrÅfungssituation – kann man den Umgang mit
der PrÅfungszeit trainieren.

Zum Einstieg und zur Vorbereitung auf die mÅndliche PrÅfung dienen die vorgeschal-
teten „Fragen und Antworten“ aus dem Steuerwesen.

Die Klausuren entsprechen dem Schwierigkeitsgrad, der bundeseinheitlich von den
Steuerberaterkammern erwartet wird. Detaillierte LÇsungen mit Hinweisen zur Punk-
tevergabe ermÇglichen Ihnen, die PrÅfungssituation inklusive Erfolgskontrolle ideal
zu simulieren.

Die vorliegende 16. Auflage wurde sorgfrltig Åberarbeitet. Eine Gewrhr kann jedoch
nicht Åbernommen werden, insbesondere wegen der teilweise sehr komplizierten Re-
chenvorgrnge. Die PrÅfungssrtze basieren auf dem Veranlagungszeitraum 2014, in
der Umsatzsteuer auf dem Veranlagungszeitraum 2015.

Der Anforderungskatalog und die PrÅfungsordnung kÇnnen im Internet auf den Sei-
ten der jeweiligen Steuerberaterkammer eingesehen und heruntergeladen werden.

Ich hoffe sehr, dass Ihnen das Klausurenbuch die Vorbereitung auf die PrÅfung zum/
zur Steuerfachwirt/in erleichtert und wÅnsche Ihnen den verdienten Erfolg.

Leverkusen, im Mrrz 2015 Reinhard Schweizer
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35. Frage: Welche Verjmhrungsfrist gilt fÅr AnsprÅche aus dem
Steuerschuldverhmltnis?

Die Verjrhrungsfrist fÅr AnsprÅche aus dem Steuerschuldverhrltnis betrrgt einheit-
lich fÅnf Jahre (§ 228 AO), also auch bei der Steuerhinterziehung bzw. bei leichtfer-
tiger SteuerverkÅrzung. Das Gesetz spricht in diesen Frllen von einer Zahlungsverjrh-
rung im Unterschied zur Festsetzungsverjrhrung (§ 169 AO).

Die Zahlungsverjrhrung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch
erstmalig frllig geworden ist, jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Festsetzung (oder deren Aufhebung bzw. {nderung) des Steueranspruchs wirksam
geworden ist (§ 229 AO).

Beispiel

FÅr ein Jahr sind 30.000 A Einkommensteuer entstanden, auf die 20.000 A Vorauszah-
lungen geleistet wurden. Das Finanzamt setzt lediglich 26.000 A Einkommensteuer
fest, sodass eine Abschlusszahlung von 6.000 A zu leisten ist.

Der Abschlusszahlungs-Betrag von 6.000 A unterliegt der Zahlungsverjrhrung, der
vom Finanzamt noch nicht festgesetzte Einkommensteuer-Restbetrag von 4.000 A
hingegen der Festsetzungsverjrhrung.

36. Frage: Betrifft die Zahlungsverjmhrung allein die steuerlichen
ZahlungsansprÅche der FinanzbehÇrden gegenÅber dem
Steuerpflichtigen?

Die Zahlungsverjrhrung betrifft sowohl die ZahlungsansprÅche der FinanzbehÇrde an
den Steuerpflichtigen (aus Steuern und ZÇllen, Versprtungs- und Srumniszuschlrgen,
Zinsen, Zwangsgeldern, Kosten) als auch die Erstattungs- und VergÅtungsansprÅche
des Steuerzahlers gegenÅber den FinanzbehÇrden.

37. Frage: Wann tritt eine Hemmung und wann eine Unterbrechung
der Zahlungsverjmhrung ein?

Die Zahlungsverjrhrung ist gehemmt, solange der Anspruch wegen hÇherer Gewalt
innerhalb der letzten sechs Monate der Verjrhrungsfrist nicht verfolgt werden kann
(§ 230 AO).

Eine Unterbrechung der Zahlungsverjrhrung entsteht durch schriftliche Geltendma-
chung des Anspruchs, durch Zahlungsaufschub, Stundung und in weiteren Frllen, die
in § 231 AO aufgezrhlt sind.
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Die Verjrhrungsunterbrechung gilt nur fÅr den Betrag, auf den sich die Unterbre-
chungshandlung bezieht (sog. „Teilverjrhrung“). Mit Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Unterbrechung geendet hat, beginnt eine neue Verjrhrungsfrist.

38. Frage: In welchen Fmllen besteht ein Erstattungsanspruch
gegenÅber der FinanzbehÇrde?

GegenÅber der FinanzbehÇrde besteht ein Erstattungsanspruch, wenn eine Steuer,
ein Haftungsbetrag oder eine steuerliche Nebenleistung ohne rechtlichen Grund ge-
zahlt wurde oder wenn der rechtliche Grund fÅr die Zahlung sprter wegfrllt (§ 37
Abs. 2 AO).

39. Frage: Welcher Unterschied besteht zwischen Steuererstattung
und SteuervergÅtung?

Im Falle der Erstattung war eine Steuer ohne Rechtsgrund gezahlt worden, sodass sie
zurÅckerstattet werden muss.

Im Falle der SteuervergÅtung erfolgte die Zahlung hingegen zunrchst aufgrund einer
bestehenden Rechtspflicht. Doch soll entsprechend gesetzlicher Regelung alsdann ei-
nem Steuerpflichtigen die VergÅnstigung einer steuerlichen Entlastung gewrhrt wer-
den, indem die frÅhere Zahlung „zurÅckvergÅtet“ wird.

40. Frage: Welche Hilfspflichten bestehen gegenÅber dem Finanzamt?

Die AO schreibt verschiedene Pflichten im Zusammenhang mit der DurchfÅhrung der
Besteuerung vor:

” GrundstÅckseigentÅmer, Wohnungsinhaber und Untermieter sowie die Inhaber
von Betriebsstrtten, Lagerrrumen und sonstigen Geschrftsrrumen haben bei der
Personenstands- und Betriebsaufnahme mitzuwirken (§ 135 AO)

” Zum Zwecke der steuerlichen Erfassung besteht fÅr KÇrperschaften, Vereinigungen
und VermÇgensmassen sowie Gewerbetreibende, Land- und Forstwirte und freibe-
ruflich Trtige eine Anzeigepflicht Åber die ErÇffnung, Verlegung und Aufgabe eines
Betriebs, einer Betriebsstrtte oder der freiberuflichen Trtigkeit; Gleiches gilt fÅr ver-
brauch- und verkehrsteuerpflichtige Unternehmen (§§ 137, 138 und 139 AO)

” Verpflichtung zur BuchfÅhrung (§§ 140, 141 und 142 AO), zur Aufzeichnung des
Wareneingangs (§ 143 AO) und des Warenausgangs (§ 144 AO), Vorschriften zur
Ordnungsmrßigkeit der BuchfÅhrung und Aufzeichnungen (§§ 145 und 146 AO),
Ordnungsvorschriften zur Aufbewahrung von Unterlagen (§ 147 AO)

” Pflicht zur Abgabe von Steuererklrrungen (§§ 149 ff. AO)

” Mitwirkungspflicht bei AußenprÅfungen (§ 200 AO).
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89. Frage: Wodurch unterscheidet sich die „Betriebsvermußerung im
Ganzen“ von der „Betriebsaufgabe im Ganzen“?

Eine Verrußerung des ganzen Gewerbebetriebes liegt vor, wenn der Betrieb mit sei-
nen wesentlichen Grundlagen gegen Entgelt in der Weise auf einen Erwerber Åber-
tragen wird, dass der Betrieb als geschrftlicher Organismus fortgefÅhrt werden kann.
Nicht erforderlich ist, dass der Erwerber den Betrieb tatsrchlich fortfÅhrt. Die Aufgabe
eines Gewerbebetriebes im Ganzen ist anzunehmen, wenn alle wesentlichen Be-
triebsgrundlagen innerhalb kurzer Zeit und damit in einem einheitlichen Vorgang –
nicht nach und nach – entweder in das PrivatvermÇgen ÅbergefÅhrt oder an verschie-
dene Erwerber verrußert oder teilweise verrußert und teilweise in das Privatver-
mÇgen ÅbergefÅhrt werden und damit der Betrieb als selbststrndiger Organismus
des Wirtschaftslebens zu bestehen aufhÇrt. Was die Verwertungsformen anbelangt,
unterscheidet sich die Betriebsaufgabe von der Betriebsverrußerung also dadurch,
dass der Betrieb bei der Betriebsaufgabe als solcher vollstrndig aufgelÇst wird.

90. Frage: Wie wird der Vermußerungsgewinn ermittelt?

Der Verrußerungsgewinn ist der Betrag, um den der Verrußerungspreis nach Abzug
der Verrußerungskosten den Wert des nach § 4 Abs. 1 EStG oder nach § 5 EStG ermit-
telten Wert des BetriebsvermÇgens Åbersteigt. Soweit jedoch auf der Seite des Ver-
rußerers und auf der Seite des Erwerbers dieselben Personen Unternehmer oder Mit-
unternehmer sind, gilt der Gewinn nicht als Verrußerungsgewinn, sondern als lau-
fender Gewinn (§ 16 Abs. 2 EStG).

91. Frage: Wie wird der Vermußerungsgewinn versteuert?

Hat der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet und hat er damit das Pensions-
alter erreicht oder ist er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfr-
hig, so wird der Verrußerungsgewinn zur Einkommensteuer nur herangezogen, so-
weit er den Freibetrag von 45.000 A Åbersteigt (§ 16 Abs. 4 Satz 1 EStG). Der Freibetrag
ist dem Steuerpflichtigen auch dann in voller HÇhe zu gewrhren, wenn Gegenstand
der Verrußerung nicht ein ganzer, sondern nur ein Teilbetrieb oder ein Anteil an ei-
nem BetriebsvermÇgen ist, da der Freibetrag eine personenbezogene, die individuelle
Leistungsfrhigkeit berÅcksichtigende VergÅnstigung darstellt. Wegen seiner Per-
sonenbezogenheit ist der Freibetrag auch dann insgesamt nur einmal im Leben zu
gewrhren, wenn der Steuerpflichtige mehrere Betriebe hat (§ 16 Abs. 4 Satz 2 EStG).
Der Freibetrag ermrßigt sich um den Betrag, um den der Verrußerungsgewinn den
Karenzbetrag von 136.000 A Åbersteigt (§ 16 Abs. 4 Satz 3 EStG). Der dann noch ver-
bleibende steuerpflichtige Verrußerungsgewinn unterliegt einer ermrßigten Be-
steuerung (§ 34 EStG).

92. Frage: Betriebsvermußerung

Dr. Pille (65) hat mit Wirkung ab dem 01.05.02 seine Drogerie vermußert. Das Kapital-
konto betrmgt in der Schlussbilanz 112.500 G. Mit Ausnahme eines Pkw (Buchwert:
4.000 G; gemeiner Wert: 6.000 G), einer Forderung von 5.000 G und einer Darlehens-
verbindlichkeit von 3.500 G gehen alle Aktiva und Passiva auf den Erwerber Åber.
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Nach den vertraglichen Vereinbarungen betrmgt der Vermußerungspreis 270.000 G,
den Dr. Pille dem Erwerber bis zum 01.09.03 gestundet hat. Im Zusammenhang mit
der Vermußerung sind dem Dr. Pille Vermußerungskosten von 2.000 G entstanden, die
er in 02 bezahlt hat. Der laufende Gewinn fÅr die Zeit vom 01.01. - 30.04.02 wurde
durch BetriebsvermÇgensvergleich nach § 5 EStG zutreffend mit 23.750 G ermittelt.
Wie hoch sind fÅr den Veranlagungszeitraum 02 die EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb?

Zu den EinkÅnften aus Gewerbebetrieb gehÇren nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG der lau-
fende Gewinn, der fÅr die Zeit vom 01.01. - 30.04.02 sowie nach § 16 Abs. 1 EStG zu
ermitteln ist. Bei der Ermittlung des Verrußerungsgewinns ist es unerheblich, dass
der Verrußerungspreis bis zum 01.09.03 gestundet worden ist, denn das Zuflussprin-
zip des § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG findet bei den GewinneinkÅnften keine Anwendung
(§ 11 Abs. 1 Satz 5 EStG). Wird die gestundete Kaufpreisforderung fÅr die Verrußerung
eines Gewerbebetriebes in einem sprteren Veranlagungszeitraum ganz oder teilwei-
se uneinbringlich, so stellt dies ein Ereignis mit steuerlicher RÅckwirkung auf den Zeit-
punkt der Verrußerung dar, sodass der Steuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO ent-
sprechend gerndert werden muss (BFH v. 19.07.1993 – GrS 2/92, BStBl 1993 II S. 897).

Die EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb errechnen sich daher wie folgt:

a) Laufender Gewinn 23.750 A

b) Verrußerungsgewinn

Kaufpreis (netto) 270.000 A

- Verrußerungskosten (netto) 2.000 A

- Åbernommenes Kapitalkonto

lt. Schlussbilanz 112.500 A

- Pkw 6.000 A

- Forderung 5.000 A

+ Darlehen 3.500 A 105.000 A

- Verrußerungsgewinn 163.000 A

- Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG

Freibetrag 45.000 A

Gewinn 163.000 A

- unschrdlich 136.000 A

schrdlich 27.000 A 27.000 A 18.000 A

= EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb 168.750 A

Der steuerpflichtige Vermußerungsgewinn in HÇhe von 145.000 A unterliegt der er-
mrßigten Besteuerung (§ 34 EStG).
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Sachverhalt 3

Die Maschine ist dem S bereits ab dem 01.11.2014 wirtschaftlich zuzurechnen, auch
wenn das juristische Eigentum erst mit der Abschlusszahlung am 01.02.2015 Åber-
geht (§ 246 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V. mit § 39 AO). (0,5 P.)

Die Maschine ist dem beweglichen abnutzbaren AnlagevermÇgen zuzuordnen (§ 247
Abs. 2 HGB und R 6.1 Abs. 1 Satz 5 EStR, R 7.1 Abs. 1 Nr. 1 EStR), (0,5 P.) daher gem. § 6
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG bzw. § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB mit den Anschaffungskosten ab-
zÅglich der planmrßigen Abschreibung anzusetzen. (0,5 P.)

Maßgebend fÅr die Ermittlung der Anschaffungskosten ist dabei der Umrechnungs-
kurs zum Zeitpunkt der Anschaffung (H 6.2 EStH „Auslrndische Wrhrung“). (1,0 P.)
Dies ist im vorliegenden Fall der 01.11.2014. Die Kursrnderung des SFR zum
31.12.2014 hat deshalb keinen Einfluss auf die einmal festgestellten Anschaffungs-
kosten der Maschine.

Die Anschaffungskosten betragen somit insgesamt (100.000 SFR • 0,88 A/SFR =)
88.000 A. (0,5 P.)

Kontenentwicklung:

Zugang Maschine 01.11.2014 88.000,00 A

- lineare AfA (10 %) nach

§ 7 Abs. 2 EStG fÅr 2 Monate 1.467,00 A (1,0 P.)

= Bilanzansatz 31.12.2014 86.533,00 A (0,5 P.)

(bisher: 17.600,00 A)

Zum 31.12.2014 ist die Restverbindlichkeit von (80.000 SFR • 0,88 A/SFR =) 70.400 A zu
bewerten.

Die Verbindlichkeit betrrgt weniger als 12 Monate und muss daher handelsrechtlich
nach § 256a Satz 1 HGB (0,5 P.) zwingend mit dem Kurs zum 31.12.2014 bewertet
werden – (nur noch) 0,84 A/SFR. (0,5 P.)

Handelsrechtlich ergibt sich demnach zum 31.12.2014 ein Bilanzansatz von
(80.000 SFR • 0,84 A/SFR =) 67.200 A. (0,5 P.)

Die Wertdifferenz von 3.200 A muss als Ertrag aus der Wrhrungsumrechnung erfasst
werden. (0,5 P.)

Steuerrechtlich ist die Restverbindlichkeit nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 i.V. mit Abs. 1 Nr. 2
EStG (0,5 P.) mit dem Anschaffungswert von 70.400 A (0,5 P.) auszuweisen. Der gÅns-
tigere Kurs vom Bilanzstichtag darf nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB nicht an-
gesetzt werden, denn nicht realisierte Gewinne dÅrfen nicht ausgewiesen werden.
Bewertungsuntergrenze ist insoweit der Anschaffungswert. (0,5 P.)
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Eine Abzinsung hat steuerrechtlich nicht zu erfolgen, da die Laufzeit weniger als zwÇlf
Monate betrrgt (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EStG). (0,5 P.)

Handelsrecht und Steuerrecht weichen demnach unvermeidbar voneinander ab.

Buchungen:

Maschine 68.933 A

AfA 1.467 A an Verbindlichkeiten 70.400 A (0,5 P.)

Verbindlichkeiten 3.200 A an Ertrrge aus Kursdifferenzen 3.200 A (0,5 P.)

Gewinnauswirkung: gewinnerhÇhend um 1.733 A. (0,5 P.) Der steuerliche Gewinn ist
gem. § 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV außerbilanziell um 3.200 A zu mindern. (1,0 P.)

Zusatzaufgabe

Die Restlaufzeit zum 31.12.2014 betrrgt zwei Jahre.

Handelsrechtlich ist die Restverbindlichkeit nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V. mit
§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB mit dem Anschaffungswert von 70.400 A. (0,5 P.) Der gÅnstige-
re Kurs vom Bilanzstichtag darf nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB i.V. mit Um-
kehrschluss aus § 256a Satz 2 HGB nicht angesetzt werden, denn nicht realisierte Ge-
winne dÅrfen nicht ausgewiesen werden. Bewertungsuntergrenze ist insoweit der
Anschaffungswert. (0,5 P.)

In der Handelsbilanz erfolgt keine Abzinsung. (0,5 P.)

Steuerrechtlich ist die Restverbindlichkeit von 70.400 A gem. § 5 Abs. 6 i.V. mit § 6
Abs. 1 Nr. 3 EStG abzuzinsen, da zum 31.12.2014 die Restlaufzeit nicht weniger als
12 Monate betrrgt. (1,0 P.)

Steuerlicher Ansatz zum 31.12.2014:

70.400 A • 0,898 (VV fÅr 2 Jahre) = 63.219,20 A (1,5 P.)

(BMF v. 26.05.2005, BStBl 2005 I S. 699, Tabelle 2)

Handelsrecht und Steuerrecht weichen demnach unvermeidbar voneinander ab.

Gewinnauswirkung: Der steuerliche Gewinn ist gem. § 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV außer-
bilanziell um (70.400 A - 63.219,20 A =) 7.180,80 A zu erhÇhen. (1,0 P.)
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Achter PrÅfungssatz

Kosten- und Leistungsrechnung

Aufgabe 1

Sachverhalt Auszahlung Ausgabe Aufwand Kosten

1 25.000,00 A 25.000,00 A 0,00 A 0,00 A

2 37.500,00 A 37.500,00 A 37.500,00 A 37.500,00 A

3 40.000,00 A 120.000,00 A 1.250,00 A 1.000,00 A

4 0,00 A 0,00 A 812,50 A 875,00 A

5 12.500,00 A 0,00 A 0,00 A 0,00 A

6 0,00 A 0,00 A 0,00 A 2.500,00 A

7 1.000,00 A 1.000,00 A 1.000,00 A 0,00 A

8 1.000,00 A 1.000,00 A 1.000,00 A 1.000,00 A

9 0,00 A 0,00 A 0,00 A 3.000,00 A

zu Sachverhalt 3:

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen (Spalte „Kosten“):

Anschaffungskosten: 120.000,00 A : 10 Jahre : 12 = 1.000,00 A fÅr Monat November
2015

zu Sachverhalt 4:

Ermittlung des Aufwands: 250 StÅck • 3,25 A/StÅck = 812,50 A

Ermittlung der Kosten: 200 StÅck • 3,50 A/StÅck = 700,00 A

Aufgabe 2

a) Sie verwendet die historischen Werte der BuchfÅhrung der bereits abgelaufenen
Periode, die fÅr die Kostenplanung keine ausreichende Aussage machen, fÅr die
Nachkalkulation aber wichtig sind.

Endergebnisse sind die Summen der Einzelkosten und der Ist-Gemeinkosten-
zuschlrge, die im BAB ermittelt werden.

Die Kontrolle der betrieblichen Leistung, insbesondere der Kostenstellen, wird
durch {nderungen des Beschrftigungsgrades erschwert, eventuell auch durch
Preisrnderungen der Produktionsfaktoren.
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